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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. II . Karlsruhe , den 10. Juni⸗ 18438.

Auch für die jetzige Generalſynode liegen laut dem Synodal —
receß vom 13. September 1839 , ſo wie dem vom 25 . Auguſt
1842 , die Wünſche und Anträge von 26 Diöceſen vor , die

Feſtſetzung einer Synodalordnung betreffend . Ja der §. 27 des

letzt Synodalreceſſes theilt zur Beruhigr ng der Diö

ceſen die Nachricht mit

„ Daß das Miniſterium des Innern , evangeliſche Kir —

nſection , bereits durch die höchſte Sanction der Be —

ſchlüſſe der Generalſynode vom Jahr 1834 , pos . 34 ,

zur Bearbeitung einer neuen Synodalordnung angewie —
ſen ſey “ ( chält es aber für unzweckmäßig , dieſen Ent —

wurf den Pfarrconferenzen zur Begutachtung vorzulegen ,
ſondern bemerkt ) :

„ Die oberſte Kirchenbehörde wirdmit der Gene —

ralſynode nun das Weitere beſorgen , ohne daß es

nöthig ſeyn wird , die einzelnen Geiſtlichen bei Confe —

renzen noch einmal darüber zu hören . “

Hochwürdige Generalſynode wird deshalb mit Ihrer erſten

Commiſſion wohl einſtimmig einverſtanden ſeyn , daß die end —

liche Feſtſetzung einer der jetzigen Kirchenverfaſſung anpaſſenden

Synodalordnung als ein allgemeines tiefes Bedürfniß der Kirche

nicht blos gefühlt , ſondern ausgeſprochen und anerkannt ſey .

Und wie konnte das auch anders ſeyn ?
———



Nach der Unionsurkunde Girchenverfaſſung , Beila B,

§. 2) bildet die unirte evangeliſch - proteſtanti Kirche Bad

ein organiſches Ganze , das , von ſeinen Urbeſtandtheilen

gehend , die vereinzelte Wirkſamkeit lben in immer größer

umfaſſendere Kreiſe vereinigt . Wie dies zu t erklärt

uns , wenn das Wort und der Geiſt d
f

über etwas zweifelhaft lief der

vom Jahr 1834 in der Rede, die er —

Generalſynode hielt .

e evangeliſche Kirche des Großherzogthums “ , ſagt das

dlage derſelben bilde die Pf

„kirchliche Gemeinſchaften , zugleich aber

„ ſammten Kirchenvereins . Ein von dieſer Gemeinde gewählter

„ Kirchengemeinderath rer

ſittlichei f der

„ Gemeinde Mehrere ſolche Ge ide ſind 6 Diöce

„ vereinigt Die regel ßig wiederk end aus d Geiſt

„ lichen und aus gewählten Mitgliedern der ganzen Dööceſe

„ zuſammengeſetzten Diöceſanſynoden , ſor

„ Vorſitze der Dekane und unter Aufſicht e lick

„ Commiſſärs für das ge iſtige
und kirchliche Wohl der Dceſe

„ Der Dekan iſt zugleich das Organ der Kirchenregierung und

„ führet die Aufſicht über die G 8

Der Redner erwähnt ſodann noch des dritten Kreiſes der

ſammt kir äſentirt durch die Generalſynode ,

und ſchließt mit den Worten So iſt unſ Synodalweſen

„ geordnet , und wir dürfen hoffen , daß ſi imer mehr

„ zur fruchtbaren Anwendung entwickeln

Um die Entwickelung dieſer fruchtbaren herbei

zuführen , iſt aber auch die Feſtſtellung chäfts⸗

kreiſes der Diöceſanſynoden eine Nothwendigkeit ;
denn hier iſt gerade die Lücke, welche unſer Srehe hat ,

und welche ausgefüllt werden muß , wenn der organiſche Zu

ſammenhang der einzelnen Kreiſe des kirchlichen Lebens eine

Vahrheit werden , und als ein lebendiger , nicht mehr gehemmter

Organismus Leben ſpendend , alle Kräfte der Kirche erfaßt und



zniglichen Hoheit dem

Beſchlüſſen der Generalſynode vom

die ulſs de als R

ſeutant der Geſammtkirche ihren Geſchäftskreis

und Competenz g zeordnet und angewieſen in den

§§. 9 und 10 der Beilage B der Unionsurkunde , ebenfalls

G ſynod Seiner königlichen

s Organ , wodurch die

Kirck das religié d kirchliche Wohl der Diöceſe ſorgt “

eord ! 0 henord anpaſſenden

l ¹ Hier nock auf Formen , die aus

Ja indern kirchlick Verhältniſſen hervorgegangen ihre

Mangell it und Unzweckmäßigkeit an der Stirne tragen ;

oder auf und nur die Per —

ſönlichkeit tüchtiger Dekane iſt im Stande , dieſe gewaltige
Lücke weniger fühlbar zu machen .

Durchdrungen von dieſer Wahrheit ſtellt daher Ihre Com

ſio U U di f n 1 El B

eſe Lu lten Bitten ,

Anträgen u 3 dlich einmal auszufüllen , vor Allem

den Antrag

Das hohe Präſidium dringend zu erſuchen , daß eine

jetzigen Kirchenverfaſſung anpaſſende Synodalord —

nung der jetzigen Generalſynode zur Berathung
Dvorgelegt werde



In der gewiſſen Ueberzeugung , daß von Seiten eines hohen

Kirchenregiments dieſem Antrag der Synode nichts entgegen
8ſtehen werde , und daß die Feſtſetzung des Geſchäftskreiſes der

Diöceſanſynode billiger und conſequenter Weiſe eben ſo der Be

rathung der Generalſynode u t we vie früher

die Feſtſetzung des Geſchäftskreiſes für der rck meindera

und die Generalſynode , ſchritt nun Ihre e ſſion E

örterung und Prüfung dergeſtellten Anträge zelche der A

ſicht der Commiſſion nach zur Synodalordnung in

Beziehung ſtehen .

Der J. Antrag geht

„ und kirchlichen Zuſtand der Diöceſe im All

„ und Einzelnen in beſondere Erwägung zu ziehen . Als

„ Grundlage dazu dient ihr ein Viſitationsbericht ·

jdam he P 2

ei von d S ihlten , dem Deka e
Ne igtatianon Aſg Adit Kr St Wir„ Pfarrviſitationen aſſiſtirenden Mitgliedern verfaßt wird

Darüber konnte Ihrer Commiſſion kein Zweifel ſeyn , daß

die Diöceſanſynode die Aufgabe habe , den religiöſen und k

lichen Zuſtand der Diöceſe im Allgemeinen und nen in

beſondere Erwägung zu ziehen , und daß als unentbehrliche

Srundlage hiezu ihr ein Viſitationsbericht über ſämmtliche

Pfarrgemeinden der Diöceſe vorgelegt werd müf Nur dar

über war Ihre Commiſſion zweifelhaft , welche Materialien die

ſem Viſitationsberick terlegt , und von Wem derſelbe verfaßt

werden ſoll

Dem fraglichen Antrag beizutreten , daß dieſer Viſitations

bericht von zwei von der Diöceſanſynode gewä em Dekan

bei den Pfarrviſitationen aſſiſtirenden Geiſtlichen verfaßt wer

den ſoll , glaubte Ihre Commiſſion nicht beitreten zu können ,

weil dabei

1) die Wahrnehmungen des Dekans , als Vorſtand der Dis

ceſe , ausgeſchloſſen wären , und

mangelhaft würde ,

der Bericht deshalb leicht

2 ) weil dieaſſiſtirenden Geiſtlichen durch ihre nothwendige

Anweſenheit bei allen Viſitationen leicht ihren eigenen



entzogen werden

und
3) dieſe aſſiſtirenden Geiſtlichen Diäten in Anſpruch zu

nehmen hätten , die weder von den Gemeindekaſſen , noch

vo Kirchenfonds , noch der Staatskaſſe übernommen

Il aubte all ſe umgan

ge dd S k
zt, wenn Dekan

nach der kunde , §. 11 B B, beigegebenen Aſſiſten⸗

5 zemeinſchaftlich einen Bericht entwer —

ſie dem Dekanate ihre Wahrnehmungen über den

igiöſen und kirchlichen Zuſtand der betreffenden Pfarrgemeinde

rer Anſchauung mittheilen . Sind nach beendeten Vi

dieſe Berichte der Aſſiſtenten über ſämmtliche Pfarr —

ibei dem Dekanate eingegangen , ſo entwirft der

mit Zuzug zweier von der Synode aus ihrer Mitte

Synodalglieder , von denen der Eine dem geiſtlichen ,

Stande zugehören hat, den Viſita

tionsbericht für die Diöceſanſynode auf den Grund der dekanat

amtlichen nungen und der eingeſandten Berichte der

Aſſ letztere dem Viſitationsbericht als Beilagen

Unabhängig hiervon ziſitationsprotokolle und

Viſitationsberichte , welche der
Dekan

als Delegirter des Landes —

herrn und Landesbiſchofs der oberſten Kirchenbehörde einſchickt .
—

Hochwürdige Generalſynode„ Ihre Commiſſion ſchlägt Ihnen

eshalb vor , dieſen erſten Antrag in folgender Faſſung anzu —

3
I. Die Diöceſanſynode hat die Aufgabe , den religiöſen

und firchlichen Zuſtand der Diöce n Allgemeinen und

Einzelnen in beſondere Erwägung zu ziehen ; als Grund —

ericht über ſämmt —

welcher von dem

er Synode gewählten
ied es der Diöceſanſynode

lage dazu dient ihr ein Viſitatior

liche Pfarrgemeinden der Düͤöceſe

Dekan , mit eines von

geiſtlichen und weltlichen Wmd
nach den dekanatamtlichen Wahrnehmungen und

Separatberichte der Aſſiſtenten verfaßt wird

8dem



DVer zweite Antrag geht da

„ In gleicher Weiſe hat d Diöceſanſynode den Z

„ ſtand der in der Diöceſe befindlichen kirchlichen Güte

„ Gebäud Stiftunge r Beerdi

„ gungsplät und and f ſick

be 1Geg

Ihre Commiſſion iſt der - Anſick

der kirchlichen nge
d K

der kirchlichen Adminif zewalt gehöre we enn

Geiſt Wort d U d d B

N 1 U

gez 1w darf , danu1 8 N

Kirche ſchon unter der dreifachen C 8

mer , der oberſten Staats

und e u

Cont U T ſa 0

zweckmäßig ſeyn dürft

Da es zudem jeder Diöceſanſynode unbenommen bleibt
die begründeten Erfahrungen und ei M

glieder auch über das Rechnungsweſen d
Wünſchen und Anträgen zur Ke

de und der C en 4 8 J

Commiſſion für zweckmäf d veiten Antra Faf

ſung anzunehmen :

II In gleicher Weiſe hat die Diöceſanſynode den Zuſtand
de kirchlichen Gebäude und

„ Beerdigungsplä d5 Kirck en

„ der Diöceſe ſich beziehenden 6

„ chen . — “
Der dritte Antrag lautet ;

„Die Diöceſanſynode ordnet auf die hten Er

uͤberzeugt , daß innerhalb des Kreiſes der



—

ſowie dem Herkommen , beſonders im kirchlichen Leben , Rech⸗

nung getragen werden müſſe , und wie im kirchlichen Leben der

inzelnen Pfarrgemeinden , ſo auch im kirchl ben der ein

n Diöceſen Rechnung getragen werden könne , ohne die

echte des Kirchenregiments zu beeinträchtigen , oder das Band

der Einheit zu gefährden , glaubte dieſen Antrag in Bezug auf

Inhalt und Faſſung unverändert annehmen zu können ; hielt

es jedoch für gut , um auf der einen Seite etwaige Bedenklich

ndern Seite etwaige unge —

ß beiſetzennoch den Schl u

rchenbehörde in Kenntniß ,ind ſetzt davon die oberſte Ki

te in d Stand ſetzen , die Gleichförmigkei

in kirchlichen Anordnungen , in ſo fern dies zur Ein

heit der Landeskirche nothwendig iſt , erhalten zu

J¹„ können
ſchlägt hochwürdiger Generalſynode deshalbAN 85

zhre Commiſſion ſchlägt

d Antrag in folgender Faſſung anzunehmen :

III Die Diöceſanſynode ordnet auf die ſo gemachten Er⸗

„ fahrungen die kirchlichen Angelegenheiten der Diöceſe

nnerhalb des Kreiſes der allgemeinen Geſetzgebung

0 den beſonderen Bedürfniſſen der Sitte und dem

„ Herkommen des Bezirks , ſetzt davon die oberſte Kir —

„ chenbehörde in Kenntniß , um ſie in S

chförmigkeit in kirchlichen Anordnungen erhal —

können , ſo fern dies zur Einheit der Landes⸗

tand zu ſetzen ,

„die Gle

„kirche nothwendig iſt . “

Den vierten Antrag :

„ Wenn die localen Bedürfniſſe der Diöceſe eine Mo

dification allgemeiner . Verordnungen erfordern , ſtellt ſie

„ beſondere Anträge an die oberſte Kirchenbehörde “

glaubte Ihre Commiſſion unbedingt und unerörtert hochwürdi —

Generalſynode zur Annahme empfehlen zu dürfen , als in

Diöceſanſynode zur Landeskirche und der ober
er

der Stellung der

ſten Kirchenbehörde an und für ſich begründet .

Antrag lautet endlich dahin :Der fünfte 2

„ Die Diöceſanſynode veranlaßt den Dekan als Diö



ceſanvorſtand : die auf di machten Wahrnehmung 0
gegründeten und von der Synode als nöthig era htete

Ermahnungen , Rügen und inter in
von ihm , dem Dekan , mit Beizu veier von der Sy
node gewählten Aſſiſten ßt hreiben

oder Hirtenbriefe an die Gemeind

Dieſes Circularſchreiben wird 10

Sonntage von den Kanzeln verleſen . Unter beſond

bewegenden Umſtänden kann die Synode auckAud
ere Ausſchreiben an einzelne Kirchengemeinden eran

Die inſche der Diöceſanſynoden , ſowie

dürfniß im Auge , iſt Ihre Commiſſion einſtimmig der Ueber

zeugung , daß durch einen derarti Hirtenbrief das Bewuf
ſeyn einer kirchlichen G

meinden und Gllieder

unterhalten werde , ſondern daß auch die ve eka Nã
nern aus unmittelbarer Anſchauung hervorgeg

nungen freundlicheres Gehör und fruchtbarer

dürften , als die Bemerkungen einer fernſtehenden Bel

merkungen , welche zudem in der Regel ausn d Hand

Pfarrers gewöhnlich nur in die Pfarrregiſtratur übergehen . Ihre
Commiſſion glaubte ſich deshall 8

ralſynode die unveränderte Faſſung

bringen zu müſſen . Nur das Eine glaubte Ihre niſſion
dabei aus Vorſicht f

ſſen

„ Das Eircularſchreiben darf nie Nam inzelner G

„ meinden oder Pfarrangehörigen bend lnd
„ anführen . “

Dies , hochwürdige Generalſynode , die von Ihrer Commif
ſion modificirten Anträge , die endliche Feſtſte geode
Geſchäftskreiſes der Diöceſanſy oden der evar
geliſch - proteſtantiſchen Landeskirck e betreffend .

In der gewiſſen Ueberzeugu daß hochwürdige General
ſynode vom Jahr

einer der jetzigen berfaſſung anpaſſenden Diöceſanſynodal

ordnung fühle , als die Generalſynode vom Ja



im zuverſichtlichen Vertrauen , daß hohe Kirchen - und Staats —

regierung jetzt wohl noch viel triftigere Gründe hat , dieſem

zefühlt ind laut a Bedürfniſſe der

Landeskirche nach früherer Zuſage entgegen zu kommen , gibt

ſich Ihre Commiſſion der freudigen Erwartung hin, hochwürdige

Generalſynode werde die Anträge Ihrer Commiſſion kräftig

unterſtützen und einſtimmig annehmen

Um jedoch jed liche Bedenklichkeit gegen ein ungeeig
netes U Heſchäftskreiſes der Diöceſanſynode in

ſt es Gebiet zum Voraus zu beſeitigen , be —

igt hochwürdiger Generalſynode Ihre Commiſſion noch als

eitern Zuſatzartikel zu d vorangeſtellten Anträgen die An —

6) In allen dieſen Verhandlungen der Düöceſanſynode bleibt

ſowohl das oberbiſchöfliche Recht des Großherzogs , als

iuch das Aufſichtsrecht des Staates durch den Dekan

und den landesherrlichen Commiſſär gewahrt
PY4 1843

Beſprechung dieſes Berichtes

nen . Der Proponent hebt noch einmal die Haupt —
momente ſeiner Anträge hervor , und begegnet hauptſächlich der

Anſicht hon bei des Antrags von einer Seite

her fgeſtellt wurde , als ob keine Synodalordnung nöthig

wäre , weil wir ja nach der Verfaſſungsurkunde , Beil . B, §. 6,

dritter Abſatz , ſchon eine ſolche hätten . Mit der Union ſeye ine

den Diöceſanſynoden ein ganz neues Inſtitut in den Organis⸗
mus unſerer Kirchenverfaſſung aufgenommen worden , — etwas

ganz anderes als die ehemaligen Specialſynoden , welche nur

aus den Geiſtlichen der Diöceſe beſtanden hätten , ein neues

Lebenselement in der Kirche , das ſich auch neue Formen ſchaffen

Es ſtehe entgegen der Kaſtenherrſchaft eines beſondern

Standes , der nur allein bei den ehemaligen Specialſynoden

vertreten geweſen ſey. Unabweisbar nothwendig ſey es , das

in der Kirche neuerwachte Leben müſſe auch neue Formen her —

vorrufen . Dazu gehören vor Allem , daß ein lebendiger Wechſel —
verkehr unter den einzelnen Gemeinden einer Düöceſe hergeſtellt
und dadurch die Gemeinden ſelbſt lebendiger angeregt und
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